
 
   

Mandanten-Rundschreiben 25. Januar 2009 
 

  |Dr. Michael Hantschel  |Wirtschaftsprüfer · Steuerberater 
 

 
Mandanten-Rundschreiben – Gesetzesänderungen 2009 

 
 
Sehr geehrte Mandanten, 
 

zuletzt ergingen mehrere Gesetze, die für das Jahr 2009 von Bedeutung sind: 

 

 

JAHRESSTEUERGESETZ 2009 

am 28.11.2008 hat der Deutsche Bundes-
tag das Jahressteuergesetz 2009 verab-
schiedet. Mit dem Artikelgesetz werden 
Vorschriften in über 30 Gesetzen und 
Verordnungen geändert. Nicht alle Vor-
schläge der Bundesregierung wurden ü-
bernommen. Insbesondere hat das Par-
lament die Beschränkung des Vorsteuer-
abzugs auf 50 % bei gemischt genutzten 
Kfz abgelehnt. Soweit nicht anders er-
wähnt, gelten die Änderungen ab 2009. 

UNTERNEHMER 

Begrenzte Verlustwirkung von Ein-
lagen beim Kommanditisten 

Leisten Kommanditisten mit negativem 
Kapitalkonto Einlagen, führen diese zu-
künftig nur noch insoweit zu einem Ver-
lustausgleichsvolumen, als es sich um 
Verluste des Wirtschaftsjahres der Einla-
ge handelt. Durch nachträgliche Einlagen 
können somit verrechenbare Verluste 
der Vorjahre nicht in ausgleichsfähige 
Verluste umqualifiziert werden. Zudem 
kann bei einem negativen Kapitalkonto 
durch Einlagen kein Verlustausgleichsvo-
lumen für zukünftige Wirtschaftsjahre 
geschaffen werden. Diese Regelungen 
sind bereits auf Einlagen anzuwenden, 
die nach dem Tag der Verkündung des 
Jahressteuergesetzes 2009 getätigt wer-
den. 

Elektronische Bücher dürfen im Aus-
land geführt werden 

Die weltweite Verflechtung von Unter-
nehmen nimmt der Gesetzgeber zum 
Anlass, auf schriftlichen Antrag des Un-
ternehmers eine Verlagerung der mittels 
eines Datenverarbeitungssystems er-
stellten Buchführung und sonstigen Auf-
zeichnungen in Länder der Europäischen 

Union (EU) und die meisten Länder des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
zu erlauben. Die in Papierform vorlie-
genden Rechnungen müssen jedoch in 
Deutschland verbleiben, damit eine Um-
satzsteuer-Nachschau weiterhin möglich 
ist. Das Gesetz erlaubt die Verlagerung 
der EDV-gestützten Buchführung nur un-
ter engen Voraussetzungen. 

(a) Da der Zugriff der deutschen Fi-
nanzbehörden auf ein im Ausland 
belegenes EDV-System fremde Ho-
heitsrechte verletzen könnte, muss 
der Unternehmer die Zustimmung 
des ausländischen Staates vorlegen, 
dass die deutsche Finanzverwaltung 
auf die elektronischen Bücher und 
Aufzeichnungen zugreifen darf. 

(b) Der Unternehmer muss den Standort 
des Datenverarbeitungssystems und 
bei Beauftragung eines Dritten des-
sen Namen und Anschrift mitteilen. 

(c) Er muss sich in der Vergangenheit 
„kooperativ gezeigt“ haben, also 
seine steuerlichen Pflichten ord-
nungsgemäß erfüllt haben. 

(d) Der Datenzugriff muss bei einer e-
lektronischen Betriebsprüfung in vol-
lem Umfang möglich sein. 

Soll die EDV-Buchführung in Länder au-
ßerhalb des EU/EWR-Raums verlagert 
werden und liegen die Voraussetzungen 
(a) und (b) nicht vor, kann die Finanz-
behörde die Verlagerung trotzdem bewil-
ligen, wenn die Besteuerung dadurch 
nicht beeinträchtigt wird. 

 

ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Ab 2008 Steuerfreiheit der Gesund-
heitsförderung 

Ein Arbeitgeber kann schon ab 2008 je-
dem seiner Arbeitnehmer bis zu 
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500 Euro zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn im Kalenderjahr 
für die betriebliche Gesundheitsförde-
rung steuerfrei zuwenden. Dies kann 
auch durch eine Barzahlung an den Ar-
beitnehmer erfolgen, damit dieser eine 
extern durchgeführte Maßnahme be-
sucht. Unter Gesundheitsförderung fallen 
z. B. die Handlungsfelder „Ernährung, 
Stressbewältigung und Entspannung, 
Suchtmittelkonsum, Reduzierung ar-
beitsbedingter Belastungen des Bewe-
gungsapparates sowie gesundheitsge-
rechte betriebliche Gemeinschaftsver-
pflegung“. Die Übernahme oder Bezu-
schussung von Mitgliedsbeiträgen an 
Sportvereine und Fitnessstudios ist nicht 
steuerbefreit, es sei denn, die dort 
durchgeführten Maßnahmen entsprechen 
den fachlichen Anforderungen des Leit-
fadens Prävention der Krankenkassen. 

Schulgeld ab 2008 nur begrenzt ab-
ziehbar 

Nur noch 30 % des Schulgelds (ohne 
Kosten für Beherbergung, Betreuung und 
Verpflegung), höchstens jedoch 
5.000 Euro, können pro Kind als Sonder-
ausgaben abgezogen werden. Für das 
Kind muss ein Anspruch auf Kindergeld 
bzw. auf den Kinderfreibetrag bestehen. 
Je Elternpaar wird der Höchstbetrag für 
jedes Kind nur einmal gewährt. Begüns-
tigt sind Entgelte an Privatschulen, die 
zu einem berufsbildenden Schul-, Jahr-
gangs- oder Berufsabschluss führen. 
Entsprechendes gilt für Einrichtungen, 
die auf einen solchen Abschluss vorbe-
reiten. Hochschulen sollen nicht darunter 
fallen, so dass Studiengebühren nicht 
nach dieser Regelung abziehbar sind. 
Der Sonderausgabenabzug kann jetzt 
auch geltend gemacht werden, wenn die 
Schule außerhalb von Deutschland, aber 
in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union (EU) oder im Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR) belegen ist. Diese 
aus einer Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs herrührende Erweiterung 
muss mit der Deckelung auf den Höchst-
betrag von 5.000 Euro bezahlt werden. 
Vorstehende Regelung gilt bereits für 
den Veranlagungszeitraum 2008; für 
Schulgeld an berufsbildende Privatschu-

len im EU/EWR-Raum auch schon für 
Vorjahre. 

Faktorverfahren statt Steuerklas-
senkombination bei Ehegatten 
ab 2010 

Ehegatten, die beide Arbeitslohn bezie-
hen, haben zurzeit die Wahl zwischen 
den Steuerklassenkombinationen III/V 
oder IV/IV. Da in der Kombination III/V 
eine verhältnismäßig hohe Lohnsteuer-
belastung in der Steuerklasse V eintritt, 
wird dies als Hemmschwelle für eine Be-
schäftigungsaufnahme gesehen. Bei der 
Steuerklassenkombination IV/IV bleibt 
die steuermindernde Wirkung des Split-
tingverfahrens unberücksichtigt. Zukünf-
tig sollen Ehegatten die Steuerklassen-
kombination IV-Faktor/IV-Faktor wählen 
können. Damit wird erreicht, dass dem 
jeweiligen Ehegatten mindestens die ihm 
persönlich zustehenden steuerentlastend 
wirkenden Vorschriften beim Lohnsteu-
erabzug (Grundfreibetrag, Vorsorgepau-
schale, Sonderausgaben-Pauschbetrag, 
Kinder) zu Gute kommen und der Split-
tingvorteil durch die gemeinsame Be-
steuerung auf beide Ehegatten verteilt 
wird. Das neue Verfahren gilt erst ab 
2010. Die Wahl des Faktorverfahrens 
führt zur Pflichtveranlagung in der Ein-
kommensteuer, da der Lohnsteuerabzug 
nicht der endgültigen Einkommensteuer 
entspricht. 

Erhöhte Schwellenwerte für die Ein-
kommensteuer-Vorauszahlungen 

In Bagatellfällen sollen Einkommensteu-
er-Vorauszahlungen nicht erhoben wer-
den. Als Beitrag zur Steuervereinfachung 
werden erstmals für den Veranlagungs-
zeitraum 2009 die Schwellenwerte für 
die Festsetzung der Einkommensteuer-
Vorauszahlungen verdoppelt. Sie müssen 
dann mindestens 400 Euro im Kalender-
jahr und mindestens 100 Euro für einen 
Vorauszahlungszeitpunkt betragen. 

Kinder bei Eigenheimzulage bis zum 
27. Lebensjahr berücksichtigt 

Ab dem Jahr 2007 ist die Altersgrenze 
für die Gewährung von Kindergeld oder 
kindbedingten Steuerfreibeträgen vom 
27. Lebensjahr des Kindes auf das 
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25. Lebensjahr abgesenkt worden. Für 
die Eigenheimzulage wird nun aus Ver-
trauensschutzgründen festgeschrieben, 
dass die jährliche Zulage von 800 Euro 
weiterhin für Kinder bis zum 
27. Lebensjahr gewährt wird. 

Besonders schwere Steuerhinterzie-
hung verjährt erst nach zehn Jahren 

Die steuerliche Festsetzungsfrist beträgt 
bei Steuerhinterziehung zehn Jahre. 
Strafrechtlich kann die Steuerhinterzie-
hung bisher grundsätzlich nur fünf Jahre 
verfolgt werden. Die strafrechtliche Ver-
folgungsverjährungsfrist wird in be-
stimmten besonders schweren Fällen von 
Steuerhinterziehung auf zehn Jahre an-
gehoben. Zu diesen Fällen zählen z. B. 
die Steuerhinterziehung in großem Aus-
maß, mittels gefälschter Belege oder 
durch eine Bande bei der Umsatzsteuer. 
Die „einfache“ Steuerhinterziehung ver-
jährt weiterhin nach fünf Jahren. Die 
neue zehnjährige Verfolgungsverjäh-
rungsfrist gilt bereits für die Fälle von 
Steuerhinterziehung, die bei In-Kraft-
Treten des Gesetzes noch nicht verjährt 
sind. 

 

MITTELSTANDSENTLASTUNGSGESETZ 

Durch das Dritte Mittelstandsentlas-
tungsgesetz sollen vor allem kleine und 
mittelständische Unternehmen in den 
Bereichen Steuerrecht, Statistik und Ge-
werberecht von unnötiger Bürokratie 
entlastet werden. 

Die wichtigsten Regelungen im Über-
blick: 

· Die im Körperschaftsteuergesetz 
für steuerbefreite Körperschaften so-
wie Vereine und Stiftungen vorgese-
henen Freibeträge wurden ab 2009 
erhöht. Für Betriebe gewerblicher Art 
von juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts, Versicherungsvereine 
auf Gegenseitigkeit und Vereine und 
Stiftungen, deren Leistungen bei den 
Empfängern nicht zu Einkünften aus 
Kapitalvermögen führen, wurden die 
Freibeträge von 3.835 Euro auf 
5.000 Euro pro Jahr erhöht.  Für Er-
werbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaften sowie in der Land- und 

Forstwirtschaft tätige Vereine wurden 
die Freibeträge von 14.498 Euro auf 
15.000 Euro pro Jahr erhöht.  

· Die gesetzliche Informationspflicht 
des Gewerbetreibenden, an einer of-
fenen Verkaufsstelle seinen Namen 
und Firma anzubringen, wird aufge-
hoben. 

· Die gesetzliche Informationspflicht 
des Gewerbetreibenden, auf Ge-
schäftsbriefen seinen Namen an-
zugeben, wird aufgehoben. 

· Anlageberater: Gewerbetreibende, 
die am 31.10.2007 über eine Erlaub-
nis zur Vermittlung verfügten, sind 
von der neuen Informationspflicht zur 
Beantragung einer Erlaubnis für die 
Anlagenberatung befreit. 

· Makler und Bauträger: Die Infor-
mationspflicht des Gewerbetreibenden 
zur Anlegung einer Inseratensamm-
lung wird aufgehoben. 

· Makler, die bei Unternehmen im Hin-
blick auf den Abschluss von Grup-
pen-Versicherungsverträgen oder 
einer betrieblichen Altersversicherung 
tätig sind, können auch in die Einzel-
beratung von Beschäftigten einbezo-
gen werden. Das Unternehmen als 
Arbeitgeber erfüllt damit auch den ar-
beitsrechtlichen Fürsorgeanspruch 
gegenüber seinen Beschäftigten. 

 

STEUERBÜROKRATIEABBAUGESETZ 
Am 13.11.2008 hat der Deutsche Bun-
destag das Steuerbürokratieabbaugesetz 
verabschiedet. Das Gesetz enthält viele 
Einzeländerungen. 

Elektronische Kommunikation zwi-
schen Unternehmen und Finanzamt 

Die elektronische Kommunikation zwi-
schen Unternehmen und Finanzamt soll 
durch papierlose Übermittlung der Steu-
ererklärungsdaten und ergänzender Un-
terlagen bei den Unternehmensteuern 
ausgebaut werden. Ab dem Veranla-
gungszeitraum 2011 sollen deshalb 
sämtliche Steuererklärungen der Unter-
nehmen standardmäßig elektronisch ü-
bermittelt werden. Zur Vermeidung un-
billiger Härten kann das Finanzamt auf 
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Antrag des Steuerpflichtigen auf eine e-
lektronische Übermittlung verzichten. 

Ebenfalls ab 2011 sollen die Inhalte der 
Bilanz und der Gewinn- und Verlustrech-
nung standardisiert und elektronisch ü-
bermittelt werden. 

Bei neu gegründeten Unternehmen wird 
außerdem die Verpflichtung, anlässlich 
der Aufnahme der beruflichen und ge-
werblichen Tätigkeit Auskunft über steu-
errelevante rechtliche und tatsächliche 
Verhältnisse zu geben, künftig auf elekt-
ronischem Wege abgewickelt werden. 
Der bisher übliche Fragebogen in Papier-
form entfällt dann. Diese Möglichkeit 
wird es bereits ab 2009 geben. 

Außerdem soll auch die Steuererklärung 
von Arbeitnehmern und anderen priva-
ten Steuerzahlern dadurch vereinfacht 
werden, dass bisher auf Papier vorzule-
gende Belege und Unterlagen künftig 
dem Finanzamt auf elektronischem Wege 
verfügbar gemacht werden sollen.  

Das neue Verfahren gilt zunächst für 
Zuwendungsbestätigungen der Empfän-
ger abzugsfähiger Spenden, die Beschei-
nigung vermögenswirksamer Leistungen 
(Anlage VL) sowie für die Bescheinigun-
gen für so genannte Riester-Verträge. 

Gleichzeitige Prüfung von Finanzamt 
und Rentenversicherungsträger 

Derzeit führen die Finanzverwaltung und 
die Träger der Rentenversicherung ihre 
Außenprüfungen bei den Arbeitgebern 
eigenständig und zu verschiedenen Zeit-
punkten durch. Weil der Arbeitgeber zur 
Mitwirkung und Prüfhilfe verpflichtet ist, 
beispielsweise durch Erteilung von Aus-
künften, Bereitstellung eines Raumes für 
den Außenprüfer, Vorlage von Aufzeich-
nungen, Buchführungsunterlagen und 
Lohnkonten, führen die Außenprüfungen 
zu Belastungen des Arbeitgebers. Diese 
Belastungen sollen durch gemeinsame 
Außenprüfungen von Finanzverwaltung 
und Rentenversicherungsträger vermin-
dert werden. 

Dazu kann der Arbeitgeber ab 2010 beim 
Betriebsstättenfinanzamt die Durchfüh-
rung zeitgleicher Außenprüfungen form-
los beantragen. Ein Rechtsanspruch auf 

zeitgleiche Außenprüfungen besteht 
nicht. 

Werden durch gemeinsame Außenprü-
fungen die angestrebten Einsparungszie-
le erreicht, soll auf längere Sicht geprüft 
werden, ob die Träger der Rentenversi-
cherung die sozialversicherungsrechtli-
chen Außenprüfungen mit einer gleich-
zeitigen Prüfung des Lohnsteuerabzugs 
verbinden können. 

Auszahlung des Körperschaftsteuer-
guthabens 

Ab 2007 wurde das bisherige ausschüt-
tungsabhängige System der Körper-
schaftsteuerminderung durch eine ratier-
liche Auszahlung des zum maßgeblichen 
Stichtag vorhandenen Körperschaftsteu-
erguthabens ersetzt. Die Auszahlung er-
folgt grundsätzlich in zehn gleichen Jah-
resraten, beginnend am 30.9.2008. Zur 
Verfahrenserleichterung sollen Auszah-
lungsansprüche in einer Summe ausge-
zahlt werden, wenn der festgesetzte Be-
trag nicht größer ist als 1.000 Euro. Er-
höht sich der Anspruch später durch eine 
geänderte Festsetzung auf einen Betrag 
von mehr als 1.000 Euro ist der ausge-
zahlte Betrag nicht zurückzufordern. 

Die Bagatellregelung hat keinen Einfluss 
auf die Festsetzungsfrist. Diese läuft für 
die Festsetzung des Anspruchs nicht vor 
Ablauf des Jahres ab, in dem der letzte 
Jahresbetrag fällig geworden ist. Die 
Festsetzungsfrist soll auch bei Anwen-
dung der Bagatellregelung nicht verkürzt 
werden. Für die Prüfung der Festset-
zungsverjährung gilt der Auszahlungsan-
spruch daher als in gleichen Jahresraten 
ausgezahlt. 

Ergibt sich aus der geänderten Festset-
zung ein Auszahlungsanspruch, der den 
bisher ausgezahlten Einmalbetrag um 
nicht mehr als 1.000 Euro übersteigt, ist 
der übersteigende Betrag ebenfalls in ei-
ner Summe auszuzahlen. Ein höherer 
übersteigender Betrag ist auf die 
verbleibenden Fälligkeitstermine des 
Auszahlungszeitraums zu verteilen. 

Die Änderung gilt ab 2009. 
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Änderungen im Umsatzsteuergesetz 

Die Grenzen für die monatliche Abgabe 
von Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
werden von 6.136 Euro auf 7.500 Euro 
und für vierteljährliche Voranmeldungen 
von 512 Euro auf 1.000 Euro angehoben. 

Bei der Ausführung steuerfreier Leistun-
gen an andere Unternehmer oder an ju-
ristische Personen, die nicht Unterneh-
mer sind, müssen grundsätzlich keine 
Rechnungen mehr erstellt werden. 

Außerdem wird auf die bisher obligatori-
sche Übermittlung einer zusammenfas-
senden Rechnung (Sammelrechnung) bei 
Übermittlung der Rechnungen über e-
lektronischen Datenaustausch (EDI) ver-
zichtet. 

Sämtliche Änderungen gelten ab 2009. 

 

FORDERUNGSSICHERUNGSGESETZ 

Am 1. Januar 2009 ist das Gesetz zur Si-
cherung von Werkunternehmeransprü-
chen und zur verbesserten Durchsetzung 
von Forderungen (Forderungssiche-
rungsgesetz) in Kraft getreten.  

Es verfolgt das Ziel, die Zahlungsmoral 
durch verschiedene Maßnahmen zu stär-
ken. Zum einen sollen Handwerksbetrie-
be in die Lage versetzt werden, ihre 
Werklohnforderung effektiv zu sichern, 
zum anderen soll zur Durchsetzung der 
Ansprüche eine einfachere Titelerlangung 
ermöglicht werden. 

Die wesentlichen Änderungen im Über-
blick: 

· VOB/B: Wenn an einem Vertrag ein 
Verbraucher beteiligt ist und die 
VOB/B in diesen Vertrag einbezogen 
wurden, ist im Streitfall zukünftig zu 
prüfen, ob die Vertragsklauseln der 
VOB/B im Einzelfall den Verbraucher 
unangemessen benachteiligen. Aller-
dings entfällt künftig die Überprüfung, 
ob einzelne Bestimmungen den Vor-
schriften über die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen widersprechen, 
wenn der Auftraggeber ein Unter-
nehmer ist und die VOB/B ohne in-
haltliche Abweichung Vertragsbe-
standteil wurde. 

· Frühere Abschlagszahlung: Ab-
schlagszahlungen dürfen künftig nicht 
nur bei der Lieferung von Material ge-
fordert werden, sondern auch, wenn 
eine selbstständig abrechenbare Leis-
tung erbracht wurde, soweit sie für 
den Abnehmer einen Wert darstellt. 

· Subunternehmer: Der Subunter-
nehmer kann seine Vergütung nun-
mehr schon fordern, wenn der Auf-
traggeber die Werkleistung des Bau-
trägers/Generalübernehmers abge-
nommen hat oder diese als abge-
nommen gilt. Die Vergütung für Sub-
unternehmer wird auch fällig, wenn 
der Dritte (Auftraggeber des Bestel-
lers aus Sicht des Subunternehmers) 
die vereinbarte Vergütung an den 
Auftraggeber des Subunternehmers 
(teilweise) gezahlt hat. 

· „Druckzuschlag“: Mit „Druckzu-
schlag“ bezeichnet man das Zurück-
behaltungsrecht eines Bestellers we-
gen Werkmängeln nach Fälligkeit des 
Werklohns. Er beträgt nicht mehr wie 
bisher mindestens das dreifache, son-
dern im Regelfall nur noch das dop-
pelte der voraussichtlichen Mangelbe-
seitigungskosten. 

· Der Bauhandwerker erhält – auch 
nach der Abnahme – einen erweiter-
ten Anspruch auf eine Sicherheits-
leistung gegenüber Unternehmern 
für seine Werklohnforderung. 

 

EHEGATTEN 

Änderungen beim Zugewinnaus-
gleich 

Das Recht des Zugewinnausgleichs soll 
sicherstellen, dass beide Ehegatten an 
dem während der Ehe Erworbenen je zur 
Hälfte beteiligt werden. Die Berechnung 
ist im Einzelnen stark schematisiert. Das 
geltende Recht verhindert unredliche 
Vermögensverschiebungen des aus-
gleichspflichtigen Ehegatten zu Lasten 
des begünstigten Ehegatten nur unzurei-
chend. Außerdem bleibt die Tilgung von 
Schulden während der Ehe unberück-
sichtigt, wenn ein Ehegatte mit Schulden 
in die Ehe gegangen ist. 
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Der Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Zugewinnausgleichs- und Vor-
mundschaftsrechts will hier Abhilfe 
schaffen. 

Geplant ist z. B. die Berücksichtigung ei-
nes negativen Anfangs- und Endvermö-
gens. 

Beispiel: M hat vor Eheschließung sein 
ganzes Vermögen in ein Ladengeschäft 
investiert und hat Schulden von 
100.000 Euro. Während der Ehezeit tilgt 
M seine Schulden und erzielt ein End-
vermögen von 100.000 Euro. F hat zu 
Beginn der Ehe keine Schulden und er-
zielt in der Ehezeit einen Zugewinn von 
100.000 Euro. Nach geltendem Recht 
beträgt der Zugewinn von M und F je-
weils 100.000 Euro (Anfangsvermögen 
0 Euro, Endvermögen 100.000 Euro). Es 
bestehen keine Ausgleichsansprüche. Bei 
wirtschaftlicher Betrachtung hat M einen 
Zugewinn von 200.000 Euro (Anfangs-
vermögen -100.000 Euro, Endvermögen 
100.000 Euro) erzielt. Nach der Neure-
gelung hätte F einen Ausgleichsanspruch 
gegen M von 50.000 Euro. 

Außerdem soll der Berechnungszeitpunkt 
für den Zugewinnausgleich vorverlegt 
werden. Damit richtet sich die Aus-
gleichsforderung des berechtigten Ehe-
gatten nicht nach dem vorhandenen 
Vermögensbestand bei Rechtskraft des 
Scheidungsurteils, sondern nach dem bei 
Einreichen des Scheidungsantrages. 
Vermögensänderungen nach Zustellung 
des Scheidungsantrages können daher 
die Höhe des Anspruchs nicht mehr be-
einflussen. Dadurch wird die Rechtsposi-
tion des von einer illoyalen Vermögens-
minderung betroffenen Ehegatten ge-
stärkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Bei den hier gegebenen Darstellungen 
handelt es sich um allgemeine Hinweise, 
für die wir keine Haftung übernehmen 
können. Auf Wunsch erteilen wir gerne ei-
ne konkrete Auskunft. Rechtsberatung ist 
nicht möglich. 
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